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Art. 91 bis Weilerzone Unnerflie 

Die Weilerzone Unnerflie umfasst Land, das landwirtschaftlich genutzt wird und gleichzeitig der 
einheimischen Bevölkerung als Erholungsgebiet dient. 

Die Gebäulichkeiten in der Weilerzone werden nicht ganzjährig benutzt. Bestehende Bauten und 
Anlagen dürfen erneuert, teilweise geändert oder wieder aufgebaut werden, wenn Umfang und 
Erscheinung in den wesentlichen Zügen gewahrt bleiben. Dies ist bei Umbauten innerhalb des 
bestehenden Bauvolumens und bei der Zweckänderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen der Fall. 
Jede bauliche Veränderung hat sich in Höhe, Dachform, Proportionen, Material und Farben den be-
stehenden Bauten weitgehend anzupassen. 

Neubauten sind nur gestattet, wenn sie für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung in Unnerflie 
erforderlich sind. 

Die Erschliessungs- und Versorgungsanlagen müssen von den Bauwilligen auf eigene Kosten 
gemäss den Bestimmungen der Gemeinde errichtet und unterhalten werden. 

Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Vorschriften. Umbauten können nur 
bewilligt werden, wenn die Abwasserreinigung gewährleistet ist. 
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